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Der Sachstand gibt einen Überblick über die Grundsätze der Aktenführung der Bundesverwal-
tung in Deutschland (1.) sowie die jüngste hierzu ergangene Rechtsprechung (2.).  

Im Ergebnis gilt: Ob ein Dokument in die Akte aufzunehmen ist oder nicht, entscheidet sich an-
hand von dessen Aktenrelevanz. Die Löschung bzw. Entfernung eines Dokuments, das bereits in 
eine Akte aufgenommen wurde, ist nicht zulässig. 

1. Aktenführung der Bundesverwaltung 

1.1. Rechtsgrundlagen der Aktenführung 

Die Verwaltung ist zu einer ordnungsgemäßen Aktenführung verpflichtet.1 Die Pflicht wird direkt 
aus dem Rechtsstaatsprinzip nach Art. 20 Abs. 3 Grundgesetz (GG)2 abgeleitet.3 Nur durch ord-
nungsgemäße Aktenführung könne eine nachvollziehbare Grundlage für eine behördliche Ent-
scheidung entstehen und die gebotene Transparenz gesichert werden.4 Auch aufgrund der 
Rechtsschutzgarantie gemäß Art. 19 Abs. 4 GG seien Behörden zur Dokumentation des wesentli-
chen Geschehensablaufs verpflichtet.5  

Die Pflicht zur Aktenführung ist gesetzlich nicht ausdrücklich normiert, wird aber in verschiede-
nen Gesetzen als bestehend vorausgesetzt. Dies betrifft etwa § 29 Verwaltungsverfahrensgesetz 
(VwVfG)6, der das Recht auf Akteneinsicht durch Beteiligte des Verwaltungsverfahrens regelt.7 
Auch das Informationsfreiheitsgesetz (IFG)8, das dem Einzelnen einen Anspruch auf Zugang zu 
amtlichen Informationen verschafft, setzt eine ordnungsgemäße Aktenführung voraus.9 

Die ordnungsgemäße Aktenführung umfasst die Pflicht der Behörde zur Aktenmäßigkeit und Re-
gelgebundenheit. Das Prinzip der Aktenmäßigkeit besagt unter anderem, dass alle 

 

1 Vgl. BVerfG, Beschluss vom 06.06.1983, – 2 BvR 244, 310/83 –. 

2 Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland vom 23. Mai 1949 (BGBl. S. 1), zuletzt geändert durch Art. 1 
ÄndG (Art. 82) vom 19.12.2022 (BGBl. I S. 2478). 

3 Kallerhoff/Mayen, in: Stelkens/Bonk/Sachs, VwVfG, 10. Auflage 2023, § 29 Rn. 29. 

4 Kallerhoff/Mayen, in: Stelkens/Bonk/Sachs, VwVfG, 10. Auflage 2023, § 29 Rn. 29. 

5 Schmidt-Aßmann, in: Dürig/Herzog/Scholz, Grundgesetz-Kommentar, 100. EL Januar 2023, Art. 19 Abs. 4 Rn. 
255; Kallerhoff/Mayen, in: Stelkens/Bonk/Sachs, VwVfG, 10. Auflage 2023, § 29 Rn. 29; vgl. BVerfGE 65, 1 (70). 

6 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar 2003 (BGBl. I S. 
102), zuletzt geändert durch Art. 24 Abs. 3 G zur Modernisierung des notariellen Berufsrechts und zur Änd. 
weiterer Vorschriften vom 25.6.2021 (BGBl. I S. 2154). 

7 Kallerhoff/Mayen, in: Stelkens/Bonk/Sachs, VwVfG, 10. Auflage 2023, § 29 Rn. 29. 

8 Gesetz zur Regelung des Zugangs zu Informationen des Bundes (Informationsfreiheitsgesetz – IFG) vom 5. Sep-
tember 2005 (BGBl. I S. 2722), zuletzt geändert durch Art. 44 Elfte ZuständigkeitsanpassungsVO vom 19.6.2020 
(BGBl. I S. 1328). 

9 Vgl. Debus, in: BeckOK Informations- und Medienrecht, Gersdorf/Paal, 41. Edition Stand: 01.08.2023, IFG § 2 
Rn. 20. 
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entscheidungsrelevanten Unterlagen und Bearbeitungsschritte eines Geschäftsvorfalls in der Akte 
zu führen (Prinzip der Schriftlichkeit) sowie vollständig, wahrheitsgemäß und nachvollziehbar 
zu dokumentieren sind, und zwar unabhängig davon, ob eine Behörde noch papierbasiert oder 
elektronisch veraktet. Anmerkungen auf den Unterlagen selbst oder auf dort beigefügten Zetteln 
werden als beigefügte Anmerkungen und Hinweise vollständig zur Akte genommen oder mit ein-
gescannt, wenn sie aktenrelevant sind.10 

Die Grundsätze einer ordnungsgemäßen Aktenführung, die eine einheitliche und vollständige 
Dokumentation des Verwaltungshandelns einschließen, werden durch interne Regelungen kon-
kretisiert. Genannt seien hier beispielhaft die Gemeinsame Geschäftsordnung der Bundesministe-
rien (GGO)11 sowie die Registraturrichtlinie für das Bearbeiten und Verwalten von Schriftgut in 
den Bundesministerien (RegR)12, die auch in den nachgeordneten Behörden der Bundesministe-
rien angewendet13 wird und nach § 12 GGO die Einzelheiten der Dokumenten- und Aktenverwal-
tung regelt.  

Zu den aktenrelevanten Unterlagen zählen alle entscheidungserheblichen Informationen, unab-
hängig davon, auf welchem Weg sie die Behörde erreichen. Relevante Informationen sind nach 
dem Gebot der Schriftlichkeit aus § 2 RegR zu verschriftlichen (z. B. Telefonate oder SMS). Ak-
tenrelevante Dokumente, die elektronisch empfangen, erstellt oder versandt wurden, sind, wenn 
die Aktenführung noch papiergebunden erfolgt, auszudrucken (z. B. Eingänge per E-Mail), und 
die Ausdrucke sind zusammen mit den Geschäftsgang- und Bearbeitungsvermerken und dem 
Nachweis der Versendung des Dokuments (E-Mail-Kopf) als Original gekennzeichnet zu den Ak-
ten zu nehmen, § 6 Abs. 3 RegR.14 Dies gilt grundsätzlich vom Beginn bis zum Ende eines Ver-
waltungsverfahrens,15 sodass das Ende einer Legislaturperiode keinen Einfluss auf die Aktenfüh-
rung haben dürfte, zumal Bundesregierung und -verwaltung, anders als der Deutsche Bundestag, 
nicht dem Grundsatz der sachlichen Diskontinuität unterliegen. 

Wurden Dokumente bereits in die Akte aufgenommen, dürfen sie aus dieser nicht wieder entfernt 
bzw. bei Nutzung elektronischer Vorgangsbearbeitung nicht gelöscht werden, § 4 Abs. 3 RegR. 

 

10 BT-Drs. 19/10084, S. 2 f., abrufbar unter: https://dserver.bundestag.de/btd/19/100/1910084.pdf.  

11 Gemeinsame Geschäftsordnung der Bundesministerien (GGO) vom 26. Juli 2000 (GMBl S. 526), zuletzt geändert 
durch Art. 1 Beschl. vom 11.12.2019 (GMBl 2020 S. 68), abrufbar unter: https://www.bmi.bund.de/Shared-
Docs/downloads/DE/veroeffentlichungen/themen/ministerium/ggo.pdf;jsessio-
nid=7A662A741DC99E3FC60FC3B44A58442A.2_cid378?__blob=publicationFile&v=12. 

12 Richtlinie für das Bearbeiten und Verwalten von Schriftgut (Akten und Dokumenten) in Bundesministerien 
(RegR), Beschluss des Bundeskabinetts vom 11. Juli 2001, abrufbar unter https://www.bmi.bund.de/Shared-
Docs/downloads/DE/veroeffentlichungen/themen/ministerium/ggo.pdf;jsessio-
nid=7A662A741DC99E3FC60FC3B44A58442A.2_cid378?__blob=publicationFile&v=12. 

13 BT-Drs. 19/10084, S. 5, abrufbar unter: https://dserver.bundestag.de/btd/19/100/1910084.pdf. 

14 Vgl. BVerfG, Beschluss vom 06.06.1983, – 2 BvR 244, 310/83 –, Punkt 3 b). 

15 Kallerhoff/Mayen, in: Stelkens/Bonk/Sachs, VwVfG, 10. Auflage 2023, § 29 Rn. 32. 

https://dserver.bundestag.de/btd/19/100/1910084.pdf
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/themen/ministerium/ggo.pdf;jsessionid=7A662A741DC99E3FC60FC3B44A58442A.2_cid378?__blob=publicationFile&v=12
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/themen/ministerium/ggo.pdf;jsessionid=7A662A741DC99E3FC60FC3B44A58442A.2_cid378?__blob=publicationFile&v=12
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/themen/ministerium/ggo.pdf;jsessionid=7A662A741DC99E3FC60FC3B44A58442A.2_cid378?__blob=publicationFile&v=12
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/themen/ministerium/ggo.pdf;jsessionid=7A662A741DC99E3FC60FC3B44A58442A.2_cid378?__blob=publicationFile&v=12
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/themen/ministerium/ggo.pdf;jsessionid=7A662A741DC99E3FC60FC3B44A58442A.2_cid378?__blob=publicationFile&v=12
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/themen/ministerium/ggo.pdf;jsessionid=7A662A741DC99E3FC60FC3B44A58442A.2_cid378?__blob=publicationFile&v=12
https://dserver.bundestag.de/btd/19/100/1910084.pdf
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Die Digitalisierung der Verwaltungsarbeit hat zu keiner Veränderung des Grundsatzes einer ord-
nungsgemäßen Aktenführung geführt.16 

1.2. Verantwortlichkeit für eine ordnungsgemäße Aktenführung 

Nach § 77 Abs. 2 GGO obliegt dem Bundesministerium des Innern innerhalb der Bundesregie-
rung die Zuständigkeit für die Klärung wesentlicher Fragen zur Einhaltung der Gemeinsamen Ge-
schäftsordnung, wenn nicht die Zuständigkeit des Bundesministeriums der Justiz nach § 46 be-
troffen ist. Diese Zuständigkeit beinhaltet jedoch keine Verantwortlichkeit für die Einhaltung der 
oben dargelegten Verpflichtungen zu ordnungsgemäßer Aktenführung. Bei der Gemeinsamen Ge-
schäftsordnung der Bundesministerien sowie der Registraturrichtlinie handelt es sich um verwal-
tungsinternes Binnenrecht, Verstöße dagegen sind grundsätzlich nicht justiziabel. Verantwortlich 
für die ordnungsgemäße Aktenführung ist grundsätzlich der jeweilige Bearbeiter, was sich für Be-
amte aus der Folgepflicht gemäß § 62 Abs. 1 Satz 2 Bundesbeamtengesetz17 und für Tarifbeschäf-
tigte aus dem Weisungsrecht des Arbeitsgebers gemäß § 106 Gewerbeordnung18, jeweils in Ver-
bindung mit der Registraturrichtlinie, ergibt.  

Bedeutung kann ein Verstoß jedoch im Rahmen eines Anspruchs auf Informationszugang nach 
§ 1 IFG erlangen. Wird eine Aufzeichnung nur zu dem Zweck, den Informationszugangsanspruch 
zu vereiteln, regelwidrig gelöscht oder entfernt, so komme ein Anspruch auf Wiederbeschaffung 
der Information in Betracht. Rechtsgrundlage dafür wäre § 826 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), 
der allgemeine Interessen vor vorsätzlichen sittenwidrigen Schädigungen als Auffangtatbestand 
schützt. Dies sei jedoch nur dann der Fall, wenn die Informationen nicht schon vor Antragstel-
lung gelöscht wurden.19  

2. Rechtsprechung zur Aktenführung 

Das Bundesverwaltungsgericht hat sich in zwei jüngeren Urteilen zu den Grundsätzen ordnungs-
gemäßer Aktenführung geäußert. 

In seinem Urteil über Zugang zu Akten des ehemaligen Bundeskanzlers Helmut Kohl20 hat das 
Bundesverwaltungsgericht konstatiert, über die zu wahrenden allgemeinen Grundsätze ord-
nungsgemäßer Aktenführung und einschlägige besondere rechtliche Vorgaben, wie im vorliegen-
den Fall die RegR, hinaus bestehe keine Verpflichtung der Behörden, ältere Aktenbestände im 

 

16 BT-Drs. 19/10084, S. 3, abrufbar unter: https://dserver.bundestag.de/btd/19/100/1910084.pdf. 

17 Bundesbeamtengesetz (BBG) vom 5. Februar 2009 (BGBl. I S. 160), zuletzt geändert durch Art. 5 G zur Änd. des 
BevölkerungsstatistikG, des InfektionsschutzG, personenstands- und dienstrechtlicher Regelungen sowie der 
Medizinprodukte-AbgabeVO vom 17.7.2023 (BGBl. I Nr. 190). 

18 Gewerbeordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. Februar 1999 (BGBl. I S. 202), zuletzt geändert 
durch Art. 11 G zur Regelung der Entsendung von Kraftfahrern und Kraftfahrerinnen im Straßenverkehrssektor 
und zur grenzüberschreitenden Durchsetzung des Entsenderechts vom 28.6.2023 (BGBl. I Nr. 172). 

19 Debus, in: BeckOK Informations- und Medienrecht, Gersdorf/Paal, 41. Edition Stand: 01.08.2023, IFG § 1 Rn. 
160 f. 

20 BVerwG, Urteil vom 29. März 2023, – BVerwG 10 C 2.22 –. 

https://dserver.bundestag.de/btd/19/100/1910084.pdf


 

 
 

 

 

Wissenschaftliche Dienste Sachstand 
WD 3 - 3000 - 108/23 

Seite 6 

Nachhinein in einer bestimmten Art und Weise (neu) zu organisieren oder digital aufzuberei-
ten.21 Im vorliegenden Fall habe das Bundeskanzleramt weder eine nicht ordnungsgemäße Akten-
führung betrieben noch sonstige Obliegenheiten bei der Aktenführung verletzt.22 Das Bundesver-
waltungsgericht bestätigt zudem seine bisherige Rechtsprechung, die  

  „eine Pflicht zur Wiederbeschaffung amtlicher Informationen – jedenfalls für den Fall, dass 
die Wiederbeschaffung im Rahmen der Inanspruchnahme von Amtshilfe möglich ist – ledig-
lich hinsichtlich solcher Unterlagen bejaht, die erst nach Eingang eines Informationszugangs-
antrags – also gleichsam "sehenden Auges" – weggegeben worden sind […].“23 

In seinem Urteil über Zugang zu Twitter-Direktnachrichten des BMI24 hat das Bundesverwal-
tungsgericht entschieden, dass die streitgegenständlichen Direktnachrichten nicht zu amtlichen 
Zwecken aufzuzeichnen waren. Denn dafür sei maßgeblich, „ob sie Teil eines Verwaltungsvor-
gangs werden sollen, mit anderen Worten ob sie aktenrelevant sind […]. Nur in diesem Fall dient 
die Aufzeichnung einem amtlichen Zweck.“25 Eine Aufzeichnungspflicht ergebe sich auch nicht 
aus der RegR: 

  „Diese ergänzt nach ihrem § 1 I die Gemeinsame Geschäftsordnung der Bundesministerien 
und regelt das Bearbeiten von Geschäftsvorfällen und Verwalten von Schriftgut in den Bun-
desministerien. Sie enthält Konkretisierungen allgemeiner Grundsätze ordnungsgemäßer Ak-
tenführung. § 1 III RegR stellt klar, dass die Regelungen auch für die elektronische Bearbei-
tung und Verwaltung von Schriftgut gelten. Die Registraturrichtlinie sieht eine Differenzie-
rung zwischen aktenrelevantem Schriftgut und solchem Schriftgut vor, das sofort oder alsbald 
zu vernichten ist. Letzteres ist nicht zu dienstlichen Zwecken aufzuzeichnen. Es wird nicht 
Gegenstand eines Verwaltungsvorgangs. § 10 I 1 RegR sieht vor, dass jedem aktenrelevanten 
Dokument ein Geschäftszeichen zugeordnet wird. Satz 2 regelt, dass Dokumente ohne Infor-
mationswert zu vernichten sind; bei nur geringem Informationswert sind sie als Weglegesa-
chen nach Anlage 1 zu behandeln. Weglegesachen sind danach nicht zu den Akten zu neh-
men, sondern kurzfristig, in der Regel bis zum Ablauf des Kalenderjahres aufzubewahren. 
Auch ihnen kommt keine Aktenrelevanz zu.“26 

Die Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts bestätigt das Kriterium der Aktenrelevanz 
als entscheidend dafür, ob Informationen zu den Akten genommen werden müssen. 

*** 

 

21 BVerwG, Urteil vom 29. März 2023, – BVerwG 10 C 2.22 –, Rn. 17. 

22 BVerwG, Urteil vom 29. März 2023, – BVerwG 10 C 2.22 –, Rn. 23. 

23 BVerwG, Urteil vom 29. März 2023, – BVerwG 10 C 2.22 –, Rn. 26. 

24 BVerwG, Urteil vom 28. Oktober 2021, – 10 C 3/20 –. 

25 BVerwG, Urteil vom 28. Oktober 2021, – 10 C 3/20 –, Rn. 18. 

26 BVerwG, Urteil vom 28. Oktober 2021, – 10 C 3/20 –, Rn. 19. 
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